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Bei der Aufnahme in den Kindergarten ist im Kindergartenjahr 2026/27 u.a. folgendes zu beachten:  
 
1. Im Kindergartenjahr 2026/2027 (1. September 2026 bis 31. August 2027) können Kinder in den Kinder-

garten aufgenommen werden, wenn sie das dritte Lebensjahr vollendet haben oder bis 31. August 2027 
vollenden werden.  

2. Die Aufnahme im Kindergarten ist möglich, wenn ihr Kind das dritte Lebensjahr vollendet hat. Bei einer 
Aufnahme bis zum 15. ist für den betreffenden Monat der volle Elternbeitrag zu leisten. Erfolgt die Auf-
nahme nach dem 15. eines Monats wird nur der hälftige Elternbeitrag berechnet. Ausnahmen von dieser 
Regelung sind möglich.  

3. Die Eltern der für eine Aufnahme in den Kindergarten vorgemerkten Kinder werden rechtzeitig vor dem in 
der Anmeldung angegebenen Aufnahmezeitpunkt von dem für den jeweiligen Kindergarten zuständigen 
Träger benachrichtigt und zugleich aufgefordert, die notwendigen Unterlagen vorzulegen.  
Die Eltern haben dann innerhalb einer bestimmten Frist dem Träger mitzuteilen, ob ihr Kind zu dem bean-
tragten Zeitpunkt oder einem anderen den Kindergartenplatz in Anspruch nehmen möchte.  

4. Die Kinder werden grundsätzlich in der Reihenfolge des Alters aufgenommen, bei gleichem Geburtsda-
tum ist das Aufnahmedatum entscheidend. Unerheblich ist dabei das Datum der Anmeldung.  
Geschwisterkinder werden nach Möglichkeit in den gleichen Kindergarten aufgenommen.  

5. Sind im gewünschten Kindergarten alle Plätze belegt, besteht die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste 
setzen zu lassen. Alternativ besteht die Möglichkeit der Anmeldung in einem anderen Kindergarten. Wird 
der Kindergartenplatz zum beantragten Zeitpunkt nicht in Anspruch genommen und soll er erst später  
belegt werden, müssen die Eltern damit rechnen, dass für ihr Kind zu einem späteren Zeitpunkt nur noch 
ein Platz in einem anderen Kindergarten zur Verfügung steht.  

6. Die Eltern haben die Möglichkeit, die Einrichtungen zu besichtigen: 

 

Ahorn-Kindergarten Informationen nur telefonisch 
Kindergarten Kunterbunt Di. 17.03 von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
 Mo. 23.03. von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
Kindergarten Pusteblume Di. 17.03 um 10.00 Uhr 
 Mi. 18.03. um 14.30 Uhr 
Südstern-Kindergarten Mi. 18.03. von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr 
Kinderhaus Lauerbäumle Do. 19.03. von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Ottilie-Wildermuth-Kindergarten Di. 17.03. um 15.00 Uhr 
Kath. Kinderhaus St. Hildegard Di. 24.03. von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Martin-Luther-Kindergarten Mi. 18.03. um 14.00 Uhr 
Dorothea-Schiller-Kindergarten nach telefonischer Vereinbarung 
Pestalozzi-Kindergarten Sa. 14.03. Tag der offenen Tür 
 Di. 17.03. um 17.00 Uhr 
 Mi. 18.03. um 15.00 Uhr 
Evangelischer Kindergarten (Riel.) auf telefonische Anfrage 
Kindergarten im Gässle (Riel.) Do. 19.03. von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Kindergarten Wiesenzauber (Riel.) Di. 17.03. von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
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